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19 Rehabilitationspotenziale zur 
Vermeidung, Verzögerung und 
Verminderung von Pflege-
bedürftigkeit im Alter – 
Wie weit hilft die Evidenz?
Norbert Lübke

Abstract

Ein Übersichtsgutachten des Kompetenz-Centrums Geriatrie des GKV-Spitzen-
verbandes und der Gemeinschaft der Medizinischen Dienste der Krankenversi-
cherung bestätigt anhand systematischer Literaturrecherchen von 34 systema-
tischen Reviews die generelle Wirksamkeit rehabilitativer Maßnahmen auch bei 
hochaltrigen und pfl egebedürftigen Menschen bezogen auf Mortalität, Heimauf-
nahmerate, Pfl egeabhängigkeit und funktionales Outcome/Aktivitäten des täg-
lichen Lebens (ADL). Dies stützt die Notwendigkeit der strukturellen Vorhal-
tung entsprechender Leistungsangebote und die sozialmedizinische Verantwor-
tung, nach entsprechenden Potenzialen dieser Zielgruppe systematisch zu su-
chen. Die Komplexität rehabilitativer Interventionen selbst wie ihres jeweiligen 
Erbringungskontextes grenzt den Umsetzungsnutzen dieser externen Evidenz 
für individualisierte Rehabilitationsempfehlungen im Sinne interner Evidenz 
allerdings erheblich ein. Die vorliegende externe Evidenz kann daher im Rah-
men der individuellen Rehabedarfsfeststellung zusätzliche normative Leitplan-
ken, Schulungen, Supervision und Praxiserfahrung nicht ersetzen.

A summary report of the Kompetenz-Centrum Geriatrie (Competence Center 
Geriatrics) of the National Association of SHI Funds and the community of their 
Medical Review Boards confi rms by means of systematic literature research of 
34 systematic reviews the overall effectiveness of rehabilitation measures even 
in very old people and people in need of care with respect to mortality, admis-
sion rate to nursing homes, care dependency and functional outcomes/activities 
of daily life. These fi ndings corroborate the need for a structural provision of an 
appropriate supply and the sociomedical responsibility to systematically search 
for rehabilitation potentials of this target group. The complexity of rehabilitative 
interventions as well as their respective provision context, however, consider-
ably limit the benefi ts of this external evidence for individualised rehabilitation 
recommendations in terms of internal evidence. Therefore, the external evidence 
within the context of individual rehabilitation needs assessments cannot replace 
additional normative guidelines, training, supervision and practical experience.
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19.1 Einleitung

Demografi sche Fakten stellen Entscheidungsverantwortliche auf allen Ebenen von 
der Politik bis zu den Einzelakteuren im Gesundheitssystem in die Verantwortung, 
Beiträge zur Vermeidung, Verzögerung und Verminderung von Pfl egebedürftigkeit 
zu leisten. Neben Fortschritten der Medizin kommt hierbei Maßnahmen zur Präven-
tion und Rehabilitation entscheidende Bedeutung zu. Die Eingrenzung von Pfl ege-
bedürftigkeit im Alter ist neben dem traditionellen Erhalt von Erwerbsfähigkeit zu 
einer zweiten essentiellen Zielgröße medizinischer Rehabilitation geworden (Seger 
et al. 2008). Zugleich ist damit die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) neben 
der Rentenversicherung zu einem Hauptträger rehabilitativer Maßnahmen gewor-
den. 

Wie in anderen Bereichen der Medizin stellt sich aber auch für Maßnahmen der 
medizinischen Rehabilitation die Frage ihrer Evidenzbasierung. Wenngleich sich 
die Rehabilitationswissenschaften seit Mitte der 1990er-Jahre auch in Deutschland 
hiermit intensiv befassen (Haaf 2005; Mittag 2011), sind diesbezüglich immer noch 
deutliche Defizite zu beklagen (Raspe 2009; Sachverständigenrat zur Begutachtung 
der Entwicklung im Gesundheitswesen 2014). Charakteristisch für die Rehafor-
schung ist hierbei, dass sich nach aktuellem Verständnis aus methodischer und in-
haltlicher Sicht die meisten ihrer Themen der Versorgungsforschung zuordnen las-
sen. Im Unterschied zur klinischen Forschung untersucht diese die Gesundheitsver-
sorgung „unter Alltagsbedingungen“, also Inputs, Prozesse und Ergebnisse der 
Versorgung einschließlich der auf sie einwirkenden Rahmenbedingungen (Spyra 
und Müller-Fahrnow 2006). Dies stellt vor dem Hintergrund von Rehabilitation als 
einer komplexen Intervention einerseits mit zusätzlich komplexen Kontextfaktoren 
andererseits eine besondere Herausforderung an die Evidenzbasierung dar. Pfaff 
et al. (2017) sprechen hier im Rahmen des Throughput-Modells der Versorgungs-
forschung von „doppelter Komplexität“. 

19.2 Übersichtsgutachten des Kompetenz-Centrums 
Geriatrie

19.2.1 Hintergrund

Ein Player in der Identifi zierung von Rehabilitationsbedarf – wenngleich er in der 
Regel erst weit am Ende der Versorgungskette zum Einsatz kommt – ist der Medizi-
nische Dienst der Krankenversicherung (MDK). Prinzipiell schon immer, seit 2012 
aber in Form einer obligaten separaten Stellungnahme zum Rehabilitationsbedarf, 
hat der Gesetzgeber die Gutachter des MDK im Rahmen jeder Pfl egebegutachtung 
in § 18 Abs. 6 SGB XI verpfl ichtet zu prüfen, ob vorrangig oder parallel zur Pfl ege-
einstufung eine medizinische Rehabilitationsmaßnahme nach § 40 SGB V indiziert 
ist. Vorbehaltlich der Zustimmung der Versicherten löst eine positive Rehabilita-
tionsempfehlung ein Antragsverfahren auf eine medizinische Rehabilitation aus. 
Wenngleich dem MDK an dieser Stelle lediglich die Funktion zugeschrieben wird, 
etwaige Versäumnisse von vorrangig in der Erkennung von Rehabedarf in der Pfl icht 
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stehenden Akteuren (insbesondere Krankenhaus- und Vertragsärzten) auszugleichen 
– mithin bei optimalem Funktionieren des Systems im Rahmen der Pfl egeeinstufung 
gar kein unausgeschöpftes Rehapotenzial mehr bestehen dürfte –, sind die niedrigen 
Rehaempfehlungsquoten des MDK im Rahmen der Pfl egebegutachtung immer wie-
der Gegenstand öffentlicher Kritik (Gronemeyer 2014). Dies veranlasste den GKV-
Spitzenverband und seinen Medizinischen Dienst (MDS), im Jahr 2011 im so ge-
nannten Reha-XI-Projekt die Prozesse der Erstellung dieser Rehabilitationsempfeh-
lungen unter externer wissenschaftlicher Begleitung zu analysieren, zu standardisie-
ren und zu optimieren. Die Ergebnisse dieses Projekts (Abschlussbericht Rothgang 
et al. 2014) wurden inzwischen – entsprechend der 2016 in § 18 Abs. 6, S. 3 SGB XI 
vom Gesetzgeber neu aufgenommenen Forderung eines bundeseinheitlichen struk-
turierten Verfahrens hierfür – in einen optimierten Begutachtungsstandard (OBS) 
überführt (Breuninger 2016). Das Kompetenz-Centrum Geriatrie des GKV-Spitzen-
verbandes und der Gemeinschaft der Medizinischen Dienste war begleitend zum 
Reha-XI-Projekt mit einem Übersichtsgutachten „Explorative Analyse vorliegender 
Evidenz zu Wirksamkeit und Nutzen von rehabilitativen Maßnahmen bei Pfl egebe-
dürftigen im Hinblick auf eine mögliche Anwendbarkeit im Rahmen der Feststellung 
des Rehabilitationsbedarfs bei der Pfl egebegutachtung“ beauftragt worden (Lübke 
2015). Kern war somit die Frage, ob es für potenzielle Antragsteller auf Leistungen 
der Pfl egeversicherung Evidenz für rehabilitative Maßnahmen gibt und inwieweit 
diese den Pfl egegutachtern bei der Erstellung ihrer Rehabilitationsempfehlungen 
nützt. Das Gutachten steht als Download zur Verfügung1.

19.2.2 Methodische Herausforderungen

Zweifelsfrei ist die Fragestellung in hohem Maße „versorgungsnah“. Sie stellt sich 
täglich in tausenden von Pfl egebegutachtungen und Entscheidungsabwägungen von 
Krankenhaus- oder Vertragsärzten im Vorfeld der Beantragung einer Pfl egestufe. 
Zugleich stellt sie ein Paradebeispiel für die Herausforderungen doppelter Komple-
xität von Intervention und Kontext an die Evidenzbasierung entsprechender Leis-
tungen dar.

Die Herausforderungen beginnen bereits mit dem Begriff rehabilitative Maß-
nahmen. Medizinische Rehabilitation im Sinne von § 40 SGB V, um die es im Ziel-
kontext des Gutachtens weitgehend geht, stellt ein zeitlich und inhaltlich sehr viel 
enger definiertes leistungsrechtliches Konstrukt dar als es dem Verständnis von Re-
habilitation in der internationalen wissenschaftlichen Forschung entspricht. Eine 
weitere Schwierigkeit besteht in der Definition der Zielgruppe: potenzielle Antrag-
steller auf Leistungen der Pflegeversicherung. Berücksichtigt man, wann und unter 
welchen Umständen Einstufungen für Leistungen der Pflegeversicherung beantragt 
werden, umfasst diese Gruppe nahezu alle stärker beeinträchtigten Menschen unab-
hängig von ihrer Erkrankung zu nahezu allen Zeitpunkten ihrer Krankheitsge-
schichte außerhalb der frühen Akutphase. Abgesehen von einem kleinen Anteil jün-
gerer Pflegebedürftiger sind sie aber auch nur bedingt mit geriatrischen Patienten 

1 http://www.kcgeriatrie.de/downloads/2015-Gutachten%202659-2015-kcg-Endfassung_151105.
pdf
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gleichzusetzen, da nicht alle geriatrischen Patienten bereits pflegebedürftig sind. 
Hinzu tritt, dass selbst die (Ersatz)Zielgruppe geriatrischer Patienten im Rahmen 
internationaler Studien in der Regel lediglich über das Alter identifizierbar ist.

Aber selbst bei entsprechender Eingrenzung der Recherche auf zeitlich be-
grenzte komplexe Rehabilitationsmaßnahmen2 bei alten pflegebedürftigen Pati-
enten bleibt das Spektrum der Intervention selbst wie ihres Einsatzkontextes kom-
plex. Abbildung 19–1 listet ohne Anspruch auf Vollständigkeit nur einige wesent-
liche Aspekte auf, deren Wechselwirkungen Einfluss auf das Ergebnis der Rehabi-
litation nehmen können. 

Entsprechend breit ist die klinische Heterogenität von Studien auf diesem Ge-
biet. Die evidenzbasierte Medizin hat diese Problematik unter dem konzeptionellen 
Rahmen der komplexen Interventionen aufgegriffen. Diese zeichnen sich durch 
eine Vielzahl aktiver Einzelkomponenten aus, die sich wechselseitig bedingen und 
unterschiedlich mit Implementierungskontexten interagieren. Der Beitrag der Ein-

2 Auf die weitere systematische Recherche zu rehabilitativen Einzelmaßnahmen aus den Bereichen 
Physiotherapie, Ergotherapie oder Logopädie/Schlucktherapie wird an dieser Stelle nicht einge-
gangen.

Abbildung 19–1
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zelkomponenten zum Gesamtergebnis und die Interaktionen mit dem Setting blei-
ben häufig unklar. Einerseits kann bereits eine einzelne Komponente einer solchen 
multimodalen Intervention zum Misserfolg eines Programms führen. Anderseits 
sind es typischerweise mehrere unverzichtbare Komponenten, deren Zusammen-
wirken für den Erfolg einer komplexen Intervention verantwortlich sind (Mühlhau-
ser et al. 2011). Systematische Reviews (SR) nach derzeitigen methodischen Stan-
dards vermögen das Zusammenwirken solcher Einzelkomponenten in der Regel 
nicht abzubilden. Die Multidimensionalität komplexer Interventionen erfordert eine 
sehr viel umfassendere Beschreibung und Begründung zusätzlich einflussneh-
mender Komponenten, die oft erst explorativ zu erschließen sind. Gegenwärtig dis-
kutierte und in Entwicklung begriffene methodische Leitfäden empfehlen hierzu die 
Kombination eines breiten Spektrums quantitativer und qualitativer methodischer 
Zugänge (ebd., Campbell 2007; Craig et al. 2008). Jüngst wurden erste methodische 
Standards für die Synthese von Evidenz aus derartig kombinierten Forschungszu-
gängen vorgeschlagen (Straus et al. 2016).

19.2.3 Methodisches Vorgehen

In Anlehnung an die Empfehlungen von Mühlhauser et al. (2011) zur Evaluation der 
Evidenz komplexer Interventionen erfolgte die Recherche zur Wirksamkeit rehabili-
tativer Maßnahmen bei alten und pfl egebedürftigen Menschen in zwei Teilen: Zum 
einen in einer systematischen Recherche von SR auf Basis von RCTs, um einen 
Überblick über die Studiensituation zu erhalten und hierbei relevante Aspekte der 
Thematik zu erschließen. Zum anderen in einer explorativen Recherche im Hinblick 
auf Abgrenzungen und relevante Einfl ussfaktoren unter Nutzung auch anderer Quel-
len als RCTs. Abbildung 19–2 fasst die Recherchen dieser beiden Teile zusammen.

19.2.4 Kernergebnisse der systematischen Recherchen

Die Auswertung von 24 SR zu komplexen Rehabilitationsmaßnahmen sowie 4 
RCTs zu entsprechenden Maßnahmen speziell bei Langzeitpfl egepatienten ergab 
bei überwiegend moderater Qualität der Evidenz Belege für die generelle Wirksam-
keit rehabilitativer Maßnahmen auch bei alten und pfl egebedürftigen Menschen. 
Dies gilt sowohl für indikationsübergreifende Rehabilitationsmaßnahmen als auch 
für die Rehabilitation nach den spezifi sch untersuchten Indikationsbereichen 
Schlaganfall und hüftnahe Frakturen. Die Wirksamkeit bezieht sich auf Mortalität, 
Heimaufnahmerate, Pfl egeabhängigkeit und funktionales Outcome/Aktivitäten des 
täglichen Lebens (ADL). Für die Lebensqualität ist diese Wirksamkeit nicht hinrei-
chend belegt, primär da dieses Outcome in entsprechenden Studien bisher kaum 
erfasst wurde. Es fi nden sich keine SR mit negativen Trends oder signifi kant nega-
tiven patientenbezogenen Ergebnissen der rehabilitativen Interventionen. 

Ambulante Komplexmaßnahmen sind gegenüber usual care im höheren Le-
bensalter weniger häufig untersucht und von etwas schwächerer Evidenz gestützt. 
In der Regel schwächt sich die Signifikanz der Ergebnisse mit der Dauer des Fol-
low-up-Zeitraumes ab, ohne jedoch in der Tendenz zu verschwinden. 

Viele der SR arbeiteten bereits a priori mit Differenzierungen von Zielgruppen 
und/oder Interventionen, um aufgrund der hohen klinischen Heterogenität der Stu-
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Abbildung 19–2

dien überhaupt studienübergreifende Bewertungen durchführen zu können. Ent-
sprechend führten auch nur fünf der 24 SR Metaanalysen durch. 

Bezeichnend ist, dass sich auf Basis der Studienlage kaum einer der Autoren der 
hochwertigeren SR in der Lage sieht, Empfehlungen zur spezifischen Ausgestal-
tung der Maßnahmen (relevante Professionen, Inhalte, Dauer, Intensität, Setting der 
Maßnahmen etc.) abzuleiten. Wenngleich in manchen Studien ein Trend zugunsten 
älterer, schwer betroffener Patienten nachgewiesen wird, bleibt ebenso die Frage, 
welche Zielgruppe alter Patienten (bis) zu welchen Zeitpunkten oder in welchen 
speziellen Kontexten besonders von rehabilitativen Maßnahmen profitiert, weitge-
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hend unklar. So zeigen bspw. die wenigen RCTs zu rehabilitativen Maßnahmen bei 
Langzeitpflegebedürftigen, die wir nur für Schlaganfallpatienten fanden, zwar kei-
ne negativen, aber nicht durchweg die erwarteten positiven Effekte.

Als gravierend ist das weitgehende Fehlen methodisch hochwertiger deutscher 
Studienbeiträge anzusehen, das die Übertragbarkeit der international vorliegenden 
Evidenz zur Wirksamkeit rehabilitativer Maßnahmen bei alten und pflegebedürf-
tigen Menschen gegenüber einer deutschen Standardversorgung deutlich limitiert.

19.2.5 Kernergebnisse der explorativen Recherchen

Routine- und Registerdatenauswertungen aus der realen deutschen rehabilitativen 
Versorgungsspraxis (incl. hierin wirksamer Vorselektionseffekte) stützen die An-
nahme, dass rehabilitative Maßnahmen bei Hochaltrigen und Pfl egebedürftigen ins-
gesamt positiv wirksam sind. Sie können methodisch bedingt jedoch nur (hier posi-
tive) Korrelationen aufzeigen, aber weder dem Nachweis kausaler Wirksamkeit 
noch der Klärung der Frage hinreichender Durchführung rehabilitativer Maßnah-
men im System dienen. Spärliche weitere deutsche Untersuchungen zu Rehabilita-
tionsmaßnahmen im Kontext von Pfl egebegutachtung deuten darauf hin, dass die 
Wirksamkeit einer geriatrischen Rehabilitation mehr im mittelfristigen Erhalt als in 
der kurzfristigen Verbesserung der Pfl egestufen zu liegen scheint. 

Die o. g. offenen, für Rehaempfehlungen im Rahmen der Pflegebegutachtung je-
doch wichtigen Fragen, bei wem, wie lange, wie intensiv und mit welchen ausrei-
chenden oder notwendigen Mitteln rehabilitative Maßnahmen bei alten und pflege-
bedürftigen Menschen wirksam sind, sind international oft Gegenstand anderer For-
schungskontexte. So zeigten die weiteren explorativen Recherchen unter anderem:
• Wesentliche Teile rehabilitativer Maßnahmen für Pfl egebedürftige werden in der 

internationalen Forschung bspw. als niederschwellige, dafür längerdauernde 
Maßnahmen erprobt. Insgesamt scheint der rehabilitative Beitrag der Pfl ege bis-
her allerdings weder für die alltägliche Pfl egepraxis im Sinne aktivierender Pfl e-
ge noch im spezifi scheren Sinne der aktivierend-therapeutischen oder rehabilita-
tiven Pfl ege als Teil eines (geriatrischen) Rehabilitationsteams in den Pfl egewis-
senschaften abschließend konzeptionalisiert.

• Qualitativen Untersuchungen, insbesondere so genannten Prozessanalysen, 
kommt – wenngleich kaum hochrangig publiziert/publizierbar – neben kontrol-
lierten Studien ein wesentlicher eigenständiger wissenschaftlicher Beitrag bei 
der Klärung relevanter Wirkkomponenten und deren wechselseitiger Einfl uss-
nahme auf rehabilitative Interventionen zu.

• Mobile und andere ambulante Rehabilitationssettings werden in der internatio-
nalen Forschung im Gegensatz zu den vorherrschenden deutschen Versorgungs-
konnotationen primär unter der Prämisse einer kostengünstigeren, mindestens 
ebenso effektiven und mit größerer Patientenzufriedenheit verbundenen Rehabi-
litationsform gegenüber stationärer Rehabilitation beforscht.

• Länderspezifi sche Versorgungskontexte können einen so erheblichen Einfl uss 
auf die Wirksamkeit rehabilitativer Maßnahmen ausüben, dass selbst bei hoch-
wertigen Studien mit entsprechend starker Evidenz aus anderen Ländern die 
Wirksamkeit im deutschen Versorgungskontext nicht zwingend vorausgesetzt 
werden kann.
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• Prognoseprädiktoren können zwar eine grobe Orientierung für prospektive 
Verläufe bieten, sind in der Regel aber nicht auf rehabilitative Interventionen und 
deren spezifi sche Ziele bezogen und daher für konkrete Rehabilitationsentschei-
dungen nur von begrenztem Wert. Ebenso stellen Assessmentergebnisse nur 
Bausteine einer Entscheidung über eine Rehabilitationsempfehlung dar, können 
aber nicht die hierfür erforderliche fachliche Expertise und ergänzende Informa-
tionen zum Versorgungskontext und der Krankengeschichte ersetzen. 

19.2.6 Umsetzung externer in interne Evidenz

Trotz weiterer interessanter Einzelaspekte aus den ergänzenden Recherchen und der 
generellen Evidenz für die Wirksamkeit rehabilitativer Maßnahmen auch bei alten 
und pfl egebedürftigen Menschen aus den systematischen Reviews ist es bisher aber 
weder international gelungen noch für den konkreten Kontext von Rehaempfeh-
lungen im Rahmen der deutschen Pfl egebegutachtung möglich, hieraus klare evi-
denzbasierte Handlungsalgorithmen abzuleiten, wer unter welchen Umständen von 
welchen rehabilitativen Maßnahmen profi tiert. Die individuellen Konstellationen 
der Antragsteller und ihrer Vorgeschichte, der individuellen Rehabilitationsziele und 
die Komplexität der Maßnahme selbst inkl. ihrer kontextlichen Einbindung sind zu 
vielfältig, als dass realistischerweise erwartet werden könnte, dass auch nur die meis-
ten der hieraus denkbaren konkreten gutachterlichen Entscheidungskonstellationen 
durch passgenaue hochrangige Studien evidenzbasiert abgedeckt werden könnten. 
Im wissenschaftstheoretischen Verständnis von evidenzbasierter Medizin spiegelt 
dies die Herausforderung wider, die bestverfügbare äußere, durch Erfahrungen Drit-
ter in möglichst hochwertigen Studien gefundene Evidenz (= externe Evidenz oder 
Forschungsevidenz) auf den Einzelfall und seine speziellen Bedarfe (= Generierung 
der internen Evidenz), hier in eine individuelle Indikationsstellung, herunterzubre-
chen, wie dies stets erforderlich ist (Behrens 2010). Diese Übertragung externer in 
interne Evidenz im Einzelfall ist umso anspruchsvoller, je komplexer die Interven-
tion und ihre Kontexte sind. In der Qualitätsbewertung von klinischen Studien wird 
die Übertragbarkeit von Studienergebnissen in die Praxis unter dem Begriff der ex-
ternen Validität diskutiert. Kriterium hierfür ist, ob sich durch Veränderung der An-
wendungssituation, die sich u. a. beispielsweise anhand des PICO-Schemas3 in ver-
schiedene Aspekte unterteilen lässt, die Effekte einer Intervention ändern. Externe 
Validität stellt damit nach Windeler kein Studien-, sondern ein Situationskriterium 
dar und lässt sich daher auch nicht durch studienbewertende Ansätze abbilden. Sie 
kann für die eine Anwendungssituation gegeben sein, für eine andere aber nicht. In-
sofern gibt es hierfür auch keine dem Qualitätsmerkmal interner Validität entspre-
chend ausgearbeiteten Prüfi nstrumente und Checklisten. Es geht hierbei vielmehr 
primär um eine fachliche, situationsbezogene Bewertung (Windeler 2008). Dem 
schließt sich Raspe in seinem Review zum vorgestellten Gutachten an: Die skizzierte 
Subsumption ist eine intellektuelle Leistung, die weniger „evidenzbasierte eindeu-
tige Entscheidungsalgorithmen“ (S. 141) erfordert als vielmehr professionelle Ur-

3 Gängiges Schema für die Festlegung von Parametern einer in einer Studie zu bearbeitenden Frage-
stellung: P=Patient, I= Intervention, C=Kontrollintervention (Control), O=Zielgröße (Outcome).
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teilskraft. Diese ist auch im Zeitalter der evidenzbasierten Medizin nicht unmodern, 
sondern allein problemangemessen. Sie bedarf der Ausbildung durch Schulung, Su-
pervision und Praxiserfahrung. Eine Rehabedarfsfeststellung beinhaltet „hohe fach-
liche Anforderungen“ (S. 152) (Lübke 2015, S. 210). 

19.3 Schlussfolgerungen und Ausblick

19.3.1 Grenzen externer Evidenz

Obwohl zur Frage der Wirksamkeit rehabilitativer Maßnahmen bei Pfl egebedürf-
tigen also eine sehr hohe Zahl auch hochwertiger Studien und systematischer Re-
views vorliegt, die die generelle Wirksamkeit derartiger Maßnahmen bestätigen, ist 
deren konkreter Umsetzungsnutzen für individuelle Rehabilitationsentscheidungen 
angesichts der Komplexität der Maßnahmen und ihrer Kontextbedingungen be-
grenzt. Es gibt aus Studien zwar keine Hinweise auf relevante patientenschädigende 
Folgen von Rehabilitation und die Effekte sind überwiegend gleichgerichtet zu-
gunsten der Maßnahmen, es gibt aber auch Studien, die zeigen, dass nicht jede re-
habilitative Intervention bei jeder dieser Zielgruppen patientenrelevante Vorteile 
zeigt. (Im Gutachten wurde dies z. B. an unterschiedlichen Ergebnissen von syste-
matischen Reviews und Einzel-RCTs zu ergotherapeutischen Interventionen bei 
(Langzeit-)Schlaganfallpatienten dargelegt.) So paradox die Diskrepanz zwischen 
der großen Zahl von Studien und SR einerseits und deren begrenztem individuellem 
Umsetzungsnutzen andererseits erscheinen mag, zeigt sie doch nur die Grenzen – 
nichtsdestoweniger notwendiger – externer Evidenz bei komplexen Interventionen 
und Kontexten. Charakteristisch für diese Grenze ist die Vielfalt potenzieller An-
wendungssituationen und – bei der vorliegenden Thematik – zudem noch der reha-
bilitativen Maßnahmen selbst. Das qualifi zierte Herunterbrechen bestverfügbarer 
externer Evidenz auf den konkreten Einzelfall gehört grundsätzlich zu jeder evi-
denzbasierten Entscheidungsfi ndung. Die bestehende Lücke zwischen der darge-
legten externen Evidenz für die generelle Wirksamkeit rehabilitativer Maßnahmen 
auch bei hochaltrigen und pfl egebedürftigen Menschen und deren eingeschränkter 
praktischer Anwendbarkeit in der Begutachtung wirft so vor allem die Frage auf, 
durch welche Art weiterer Studien für diese Herausforderung überhaupt zusätzliche 
Unterstützung zu erwarten ist. 

19.3.2 Herausforderungen an die Forschung und Politik

Entscheidend ist, dass künftige Studien eine bessere Bewertbarkeit der externen 
Validität ihrer Ergebnisse hinsichtlich bestimmter Anwendungssituationen ermögli-
chen. Hierzu gehören die Vermeidung versorgungsferner Studienprotokolle bei-
spielsweise durch zu strenge Ein- und Ausschlusskriterien ebenso wie realitätsnahe 
Kontrollinterventionen, v. a. aber auch deren hinreichend exakte Beschreibung an-
hand einheitlich zu defi nierender methodischer Standards und die Nutzung besser 
vergleichbarer Outcomeparameter (Windeler 2008). Hierzu können konzeptionelle 
Forschungsframeworks, wie sie für die geriatrische Rehabilitation bereits 2004 von 
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der American Geriatric Society (AGS) und der John A. Hartford Foundation im 
Rahmen einer Research Agenda for Geriatric Rehabilitation diskutiert wurden 
(Hoenig und Siebens 2004) oder von Voigt-Radloff et al. (2013) mit Förderung des 
Bundesministeriums für Gesundheit für die Forschung zu komplexen Interventi-
onen in den Wissenschaften der Physiotherapie, Ergotherapie und Logopädie ein-
schließlich rehabilitativer Maßnahmen im deutschen Gesundheitssystem vorgelegt 
wurden, wichtige Beiträge leisten. In diesen Frameworks steuern auch qualitative 
Studien und Prozessanalysen wertvolle Beiträge zur Identifi kation relevanter Ef-
fektmodifi katoren bei. 

Die Verantwortungsträger für die Ausgestaltung der weiteren rehabilitativen 
Versorgung in Deutschland werden angesichts der erheblichen Kosten und des zeit-
lichen Umsetzungsbedarfs von Versorgungsforschung klären müssen, was ihnen 
angesichts der dargestellten Übersicht zur Evidenzlage als prinzipiell wirksam hin-
reichend belegt erscheint und wo sie für weitere Versorgungsentscheidungen priori-
tär zusätzliche Evidenz benötigen. Wo solche zur Voraussetzung für die Weiterent-
wicklung rehabilitativer Versorgungsangebote für alte und pflegebedürftige Men-
schen gemacht werden soll, muss diese durch entsprechende Studien in Deutsch-
land geschaffen werden. Da hier auf Rehabilitation bei entsprechender Indikation 
ein sozialleistungsrechtlicher Anspruch besteht, sind die methodischen Möglich-
keiten eines Wirksamkeitsnachweises über RCTs begrenzt und werden sich auf die 
Implementierung neuer oder alternativer Versorgungsmodule beschränken müssen. 
Inhaltlich könnten entsprechende deutsche Forschungsschwerpunkte bspw. in der 
Settingforschung (stationär vs. ambulant vs. mobil, was für wen?), Fragen der reha-
bilitativen und kontextlichen Leistungskoordination für alte und pflegebedürftige 
Menschen sowie Verbesserungen des rehabilitativen Zugangs v. a. aus der ambu-
lanten Versorgung heraus liegen.

19.3.3 Versorgungspraktische Konsequenzen

Die im Gutachten dargelegte generelle Evidenz für die Wirksamkeit rehabilitativer 
Maßnahmen bei alten und pfl egebedürftigen Menschen begründet die politische 
und sozialmedizinische Verantwortung, nach Potenzialen dieser Zielgruppe syste-
matisch zu suchen und entsprechende rehabilitative Angebote strukturell vorzuhal-
ten.

Sie reicht allein aber nicht für die praktische Entscheidungsfindung im Einzel-
fall aus, beispielsweise um eine individuelle Rehabilitationsempfehlung im Rah-
men einer Pflegebegutachtung zu treffen. Hierfür sind weitergehende Informatio-
nen hinsichtlich Art, Ursache, Umfang und Dauer bestehender Beeinträchtigungen 
und zum bisherigen Verlauf, unter Berücksichtigung erzielter Ergebnisse bereits 
erfolgter Maßnahmen mit rehabilitativer Zielsetzung notwendig. Ferner sind Kennt-
nisse für das Rehabilitationsziel relevanter individueller Kontextfaktoren und nicht 
zuletzt fachliche Erfahrung in der Bewertung all dieser Faktoren erforderlich. Inso-
fern wird es für die Gutachter neben ihrem eigenen „Pflegeassessment“ auch wei-
terhin normativer Leitplanken wie etwa den Begutachtungs-Richtlinien, dem oben 
genannten optimierten Begutachtungsstandard (OBS) und zusätzlicher Entschei-
dungshilfen (wie Checklisten zu entscheidungsrelevanten weiteren Informationen) 
bedürfen, um eine fundierte Empfehlung abgeben zu können. 
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